
Öffentliche Bekanntmachung der erfüllenden Gemeinde Pirna im Namen der Mit-
gliedsgemeinde Dohma des Wahlergebnisses der Gemeinderatswahl Dohma am 9. 
Juni 2024 
  
Der einheitliche Gemeindewahlausschuss der Verwaltungsgemeinschaft hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am Mittwoch, dem 12. Juni 2024 das Ergebnis der Gemeinderatswahl Dohma, die als Mehr-
heitswahl durchgeführt wurde, ermittelt und festgestellt. 
 
Ergebnis der Gemeinderatswahl 
 
1.  Wahlberechtigte       1.641  
2.  Wähler            1.220  
3.  ungültige Stimmzettel              32        
4.  gültige Stimmzettel          1.188  
5.  insgesamt abgegebene gültige Stimmen    2.828 
 
Lfd. Nr.   Name, Vorname; Beruf bzw. Stand                                               Anzahl der Stimmen 
 
Wählervereinigung „Dohmaer Wasser“ 
Gewählt sind: 
1 Wustmann, Rocco; Florist und Gartenbaumeister  456 
2 Kürbs, Mathias; Selbstständiger Groß- und Einzelhandel  296 
3 Janich, Steffen; Mitglied des Bundestages  264 
4 Oltersdorf, Hendrik; Diplomingenieur  258 
5 Mende, Ulf; Selbstständiger   221 
6 Sachse, Silvia; Grundschullehrerin, stellv. Schulleiterin  211 
7 Häcker, Roland; Rentner   205 
8 Oertel, Thomas; Geschäftsführer  195 
9 Seidel, Ronny; Industriemeister Metall  192 
10 Mathes, Jörg; Landmaschinenschlosser  184 
11 Weigoldt, Sebastian; Diplombetriebswirt (FH)  153 
12 Klinke, Steffen; Lehrer    118 
 
Ersatzperson: 
1 Willmuth, Steffen; Sachbearbeiter   50 
 
Weitere Ersatzpersonen:    
1 Oltersdorf, Maria        7 
2 Hellmuth, Maik        4 
3 Mäke, Sandro         3 
4 Kühnel, Ronny         3 
5 Kühnel, Cindy         2 
6 Mäke, Silvio         1 
7 Unterstab, Hagen        1 
8 Mühle, Hans-Jörg        1 
9 Hubatsch, Nino        1 
10 Sachse, Stefanie        1 
Einspruchsmöglichkeiten 
 
Jeder Wahlberechtigte und jeder Bewerber kann laut § 25 Abs. 1 Sächsisches Kommunalwahlgesetz 
(SächsKomWG) innerhalb von zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergeb-
nisses gegen die Wahl unter Angabe des Grundes Einspruch bei der Rechtsaufsichtsbehörde erheben. 
 



Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge  
Landratsamt  
Abteilung Kommunalaufsicht 
Schloßhof 2/4 
01796 Pirna 
 
Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden 
 
Pirna, 03.07.2024 
 
Tim Lochner 
Oberbürgermeister 


